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tgerr Sinlert (St. (Satten) fprtcf)t in apnlicpem Sinne.
Anfser ben fdfion norgefcplagenen Abfcpnitten betr. gewerbliche
ScpiebSgericpte unb Arbeitsbücher nennt er u. a. bie 3nnungS=
frage als einen bringlicfjen Speil einer ©emerbeorbnung unb
(teilt folgenben Antrag:

„Sie heutige Selegirtenberfammlung beS fdpweizerifcpen
©ewerbebereinS befcplieht, für eine näcpfte Nebifton ber Sun*
beSberfaffnng baS (ßoftulat einer allgemeinen föpWeizerifdpen
©emerbeorbnung aufzuteilen. Ser 3entraloorftanb ift einge*
laben, hiefür bie zwecïbienliipen Schritte üorzunepmen."

Siefer Sin trag wirb befürwortet boxt tgerrn Sranbenberg,
Sßräfibent beS ©ewerbebereinS 3ug, weither zugleich 3ufap*
beftimmungen betreffenb ©chupmittel beg Arbeitgebers gegen
bie Streife in $ofnt bon ©inigungSämtern münfdjt.

SaS Sßräfibinm empfiehlt ©intreten auf bie Vorlage, mau
lönne bie greffe Arbeit nicht auf einmal bewältigen unb müffe
begfjalb abfdpnittweife borgepen; ben Eßünfcpen ber Settion
Sern cönne ber 3entral=Sorftanb gleichwohl gerecht werben.

©in Antrag auf Nichteintreten wirb nicht geftettt; beSpalb
bie ©inzelberatpung eröffnet unb gleichzeitig beföploffen, baff
Einträge rein rebaltionetter Natur bent Sureau bepufS fpäterer
Serücfficptigung eingurricfjen feien.

§err ©öttigheim (Safel) wünfcht bie Serücfficptigung ber

Arbeitsbücher im borliegenben ©ntwurf burch folgenben 3u=
fap: „3eber Arbeiter foil im Sefip eines Arbeitsbuches fein
uttb hat baSfelbe auf Sertangen bem Arbeitgeber borzuweifen."

Namens beS ©ewerbebereinS 3ürich begrünben beffen Se*
legirte, Herren Sögel unb Sîlaufer, bie Anträge, eS fei in
§ 16 zu beftimmen, baff bie Schulzeit für ben gortbilbungS*
unterridft nicht auf bie gewöhnliche Arbeitszeit falle unb bah
§ 17 eine (Nobifilation erhalte, wonach ber (Neifter nur be*

rechtigt, nicht aber beipflichtet fei, bie nicht bei ihm wohnen*
ben Seprlinge zu beaufsichtigen.

§r. fatter (Snrgborf) wünfcht bezüglich ber SünbigungS*
frift einen llnterfcpteb gtoifchen Arbeitern unb (janblangern
im Saupaubmerf; gleich ben EBerfftattorbnungen follen aucp

OrtSreglemente, wie fie berfchiebenen Orts eingeführt finb,
borgefepen werben ; ftatt ber lltägigen fei 8tägige Sünbi*
gungSfrift anzunehmen unb in § 3 litt, c baS SBort „be=
harrlich" zn ftreicpen.

3n ber Abftimmnng werben bie 3ufapanträge Sranben*
berg (betreff. ©tnigungSäntter) unb ©öttispeim (betr. Arbeits*
bûcher) bem 3eniraI=Sorftanb zur Serücffichtigung an geeig*
neter Stelle, ebentuett in einem befonberen Abfchniite em*
pfohlen. Ser Antrag fatter (betr. Htägiger ^ünbigungSfrift)
wirb mit 44 gegen 11 Stimmen abgelehnt; alle übrigen
Anträge finb an ben 3entraIborftanb zur ©rtebigung über*
Wiefen.

3n Sezug auf bie weitem nun in biefer Angelegenheit
Zu treffenben (Nahnapmen empfehlen bie .§£>. Dr. Stöjfel,
Autenheimer, ©öttispeim unb EBilb, eS fei bie burcp ben

3entraI=Sorftanb bereinigte Sorlage ben SunbeSbepörben
als borläufiger Abfcpluff ber Seratpungen zu übermitteln.
Ör. Dr. Saufmann Wünfcpt, bah ben SunbeSbepörben bie
Anhebten beS SereinS auch in Sezug auf bie übrigen (Na*
terien ber fcpWeiz. ©ewerbegefepgebung funbgegeben werben
möchten.

Ser üorgeuannte Antrag beS §errn Sintert Wirb ange*
nommen. ©ntgegen einem Eintrag beS §ra. Söller, melcper
eine befottbere EBegleitung betreffenb bie Netpenfolge ber an
§anb zu nepmenben Abfcpnitte für überflüffig eraeptet unb
bem 3entraIoorftanb .überlaffen möchte, in welchem Umfange
er eine ©emerbeorbnung zur Sorlage bringen Witt, beliebt
ferner ber burcp £rn. SooS mobifizirte Antrag be§ §errn
Scpeibegger, wonach ber 3eutralborftanb beauftragt fei, be*

Zitglicp ScpiebSgericpten eine weitere Sorlage auszuarbeiten,

fowie bie forage ber ©infüprung oon Arbeitsbüchern zu
prüfen.

Ser üom 3entraIborftanb bereinigte ©ntwurf betr. bie

Serpältniffe ber ©ewerbetreibenben, Arbeiter nnb Seprlinge
foil bem p. SitnbeSratpe in ©rlebigung beS erhaltenen Sluf*
trageS übermittelt unb zugteidp erflärt werben, bah ber fcpweiz.
©ewerbeberein bie Anpanbuapme weiterer Elbfcpnitte einer
©eWerbeorbnung in Seratpnng genommen habe.

Offizielles SublilationSorgan. Ser Antrag beS 3entral*
SorftanbeS liegt gebnteft bor. §err tponegger (St. ©allen)
beantragt NücJweifung beSfelbeit in bem Sinne, bah bie 3uhl
ber Organe, metope beit Sitel füpren bürfteit, möglicpft be*

fepränft werbe. £r. EBilb beantragt Nichteintreten, Weil er
überhaupt lein offizielles Organ anerfannt wiffen Witt. —
£r. Scpeibegger möchte alle beftepenben gewerblichen Slätter
gletdf) bepanbelit nnb empfiehlt bie Sorlage. (Nit 26 gegen
25 Stimmen Wirb ber Antrag beS örn. Scpeibegger, refp.
bie Sorlage angenommen, naepbem bie OrbnnngSmotion beS

tQrn. tjjonegger in ENinberpeit geblieben.
Anregungen. §r. Otto ©arpentier ftettt Namens beS

SncpbinbermeifterbereinS oon 3üricp folgenbe (Notion: ©S

fei an ben Neg.=Satp beS JîantonS 3ümp eine (petition zu
richten für 1. Aufhebung beS SpftemS ber ArbeitSberpacptung
bei ben Sncpbinbern in ber züreper. tant. Strafanftalt ; 2.

©inpaltung bon Streifen, neben Welchen aucp bie freie Slrbeit
epiftiren fann; 3. gleiche greife für alle Slrbeitgeber. Sie

Sercptolb, SooS unb laufer beantragen, biefe $rage
Znnäcpfi bem züreper. laut, ©ewerbeberein zu übermeifen.
Siefer Antrag, fowie ber weitere beS torn. SooS, ber fcpweiz.
©ewerbeberein möge bie StrafpauSarbeitSfonfurrenz überhaupt
in Seratpnng ziepen unb bieSbezüglicpeS (Naterial fammeln,
werben genehmigt.

©benfo Wirb folgenbe (Notion beS £rn. ©iepporn (2Bin=
tertpur) bem 3entraIoorftanb zur Sernepmlaffnng überwiefen:

Ser 3eutraIborftanb inöge bie grage ber gewerblichen
Neorganifation, b. p. ber fpftematifepen ©lieberung beS ©e*

fammt*SerbanbeS, bamit niept eine 3erfplitterung ber Gräfte,
fonbern beftmöglicpe ©iniguug eintritt, in ber Nicptnng an
bie §anb nehmen, bah ortS=, refp. ïreis* unb fantonSmeife
3acporganifation angeorbnet werben (z- S. ber gefammten
£oIzbraucpe, ber ©ifenbrampe, ber Seberbraucpe u. f. w.)
melcpe reine gaepfragen uitb ipre fpezietten Sutereffen für
fiep unb in Serbinbung mit gleichen gaepbereiuen ber gan*
Zen Scpweiz befpreepen, wäprenb. zur Sepanblung attge*
mein gewerblicher fragen, 3wecE unb 3«Ie Selegirten*Ser=
famntlungen ber üerfepiebenen fjaepbereine fewetlen einbe*

rufen mürben unb zwar ortS-, freiS* unb fantonSmeife unb
eine feptueizerifepe SelegirtenDerfammlmtg, bie mit bem 3eut=
raloorftanbe an ber Sptpe ber ©efammtorganifation ftept.

Sie ©enepmigung beS SeotofollS ber heutigen Selegirten*
üerfammlung wirb bent leiteitbert AuSfcpuh übertragen unb

punft 1 llpr bie Serfammlitng unter Serbanfuttg au bie

Herren Selegirten gefcploffen.
©enepmigt oom leitenben AuSfcpuh in ber Sipung nom

4. 3uni.
Ser (ßrotofottführer :

EBertter SrebS.

^ofjkarficituugêmofrfjineit.
Sie eminenten Sortpeile, bie ^olzbearbeitungSmafcpinen

öerfepiebetter Art ben tpanbwerïern ber tgolzbrancpe bieten,
üeranlaffett mepr unb mepr zu beren Sermenbung in gröhern
unb gut eingerichteten EBerfftätten. AngeficptS beS llmftanbeS,
bah fo ntanepe ^filfSmafdjinen noep nom AuSlanbe bezogen

werben, obfepon eS bei uns in ber Scpweiz mehrere (Dia*
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Herr Binkert (St. Gallen) spricht in ähnlichem Sinne.
Außer den schon vorgeschlagenen Abschnitten betr. gewerbliche
Schiedsgerichte und Arbeitsbücher nennt er u. a. die Jnnungs-
srage als einen dringlichen Theil einer Gewerbeordnung und
stellt folgenden Antrag:

„Die heutige Delegirtenversammlung des schweizerischen
Gewerbevereins beschließt, für eine nächste Revision der Bun-
desverfassnng das Postulat einer allgemeinen schweizerischen
Gewerbeordnung aufzustellen. Der Zentralvorstand ist einge-
laden, hiefür die zweckdienlichen Schritte vorzunehmen."

Dieser Antrag wird befürwortet von Herrn Brandenberg,
Präsident des Gewerbevereins Zug, welcher zugleich Zusatz-
bestimmnngen betreffend Schutzmittel des Arbeitgebers gegen
die Streike in Form von Einigungsämtern wünscht.

Das Präsidium empfiehlt Eintreten auf die Vorlage, mau
könne die große Arbeit nicht auf einmal bewältigen und müsse

deshalb abschnittweise vorgehen; den Wünschen der Sektion
Bern könne der Zentral-Vorstand gleichwohl gerecht werden.

Ein Antrag auf Nichteintreten wird nicht gestellt; deshalb
die Einzelberathung eröffnet und gleichzeitig beschlossen, daß
Anträge rein redaktioneller Natur dem Bureau behufs späterer
Berücksichtigung einzurrichen seien.

Herr Göttisheim (Basel) wünscht die Berücksichtigung der

Arbeitsbücher im vorliegenden Entwurf durch folgenden Zu-
satz: „Jeder Arbeiter soll im Besitz eines Arbeitsbuches sein
und hat dasselbe auf Verlangen dem Arbeitgeber vorzuweisen."

Namens des Gewerbevereins Zürich begründen dessen De-
legirte, Herren Vogel und Klauser, die Anträge, es sei in
H 16 zu bestimmen, daß die Schulzeit für den Fortbildungs-
unterricht nicht auf die gewöhnliche Arbeitszeit falle und daß
§ 17 eine Modifikation erhalte, wonach der Meister nur be-

rechtigt, nicht aber verpflichtet sei, die nicht bei ihm wohnen-
den Lehrlinge zu beaufsichtigen.

Hr. Haller (Burgdorf) wünscht bezüglich der Kündigungs-
frist einen Unterschied zwischen Arbeitern und Handlangern
im Bauhandwerk; gleich den Werkstattordnungen sollen auch

Orlsreglemente, wie sie verschiedenen Orts eingeführt sind,
vorgesehen werden; statt der 14tägigen sei 8tägige Kündi-
gungsfrist anzunehmen und in § 3 litt, o das Wort „be-
harrlich" zu streichen.

In der Abstimmung werden die Zusatzanträge Branden-
berg (betreff. Einigungsämler) und Göttisheim (betr. Arbeits-
bûcher) dem Zentral-Vorstand zur Berücksichtigung an geeig-
neter Stelle, eventuell in einem besonderen Abschnitte em-
Pfohlen. Der Antrag Haller (betr. 8tägiger Kündigungsfrist)
wird mit 44 gegen 11 Stimmen abgelehnt; alle übrigen
Anträge sind an den Zentralvorstand zur Erledigung über-
wiesen.

In Bezug auf die Weilern nun in dieser Angelegenheit
zu treffenden Maßnahmen empfehlen die HH. Dr. Stößel,
Autenheimer, Göttisheim und Wild, es sei die durch den

Zentral-Vorstand bereinigte Vorlage den Bundesbehörden
als vorläufiger Abschluß der Berathungen zu übermitteln.
Hr. Dr. Kaufmann wünscht, daß den Bundesbehörden die
Ansichten des Vereins auch in Bezug auf die übrigen Ma-
terien der schweiz. Gewerbegesetzgebung kundgegeben werden
möchten.

Der vorgenannte Antrag des Herrn Binkert wird ange-
nommen. Entgegen einem Antrag des Hrn. Koller, welcher
eine besondere Wegleitung betreffend die Reihenfolge der an
Hand zu nehmenden Abschnitte für überflüssig erachtet und
dem Zentralvorstand.überlassen möchte, in welchem Umfange
er eine Gewerbeordnung zur Vorlage bringen will, beliebt
ferner der durch Hrn. Boos modisizirte Antrag des Herrn
Scheidegger, wonach der Zentralvorstand beauftragt sei, be-
züglich Schiedsgerichten eine weitere Vorlage auszuarbeiten,

sowie die Frage der Einführung von Arbeitsbüchern zu
prüfen.

Der vom Zentralvorstand bereinigte Entwurf betr. die
Verhältnisse der Gewerbetreibenden, Arbeiter und Lehrlinge
soll dem h. Bundesrathe in Erledigung des erhaltenen Auf-
träges übermittelt und zugleich erklärt werden, daß der schweiz.
Gewerbeverein die Anhanduahme weiterer Abschnitte einer
Gewerbeordnung in Berathung genommen habe.

Offizielles Publikationsorgan. Der Antrag des Zentral-
Vorstandes liegt gedruckt vor. Herr Honegger (St. Gallen)
beantragt RückWeisung desselben in dem Sinne, daß die Zahl
der Organe, welche den Titel führen dürften, möglichst be-

schränkt werde. Hr. Wild beantragt Nichteintreten, weil er
überhaupt kein offizielles Organ anerkannt wissen will. —
Hr. Scheidegger möchte alle bestehenden gewerblichen Blätter
gleich behandeln und empfiehlt die Vorlage. Mit 26 gegen
25 Stimmen wird der Antrag des Hrn. Scheidegger, resp,
die Vorlage angenommen, nachdem die Ordnungsmotion des

Hrn. Honegger in Minderheit geblieben.
Anregungen. Hr. Otto Carpentier stellt Namens des

Buchbindermeistervereins von Zürich folgende Motion: Es
sei an den Reg.-Rath des Kantons Zürich eine Petition zu
richten für 1. Aufhebung des Systems der Arbeitsverpachtung
bei den Buchbindern in der zürcher. kant. Strafanstalt; 2.

Einhaltung von Preisen, neben welchen auch die freie Arbeit
existiren kann; 3. gleiche Preise für alle Arbeitgeber. Die
HH. Berchtold, Boos und Klauser beantragen, diese Frage
zunächst dem zürcher. kant. Gewerbeverein zu überweisen.
Dieser Antrag, sowie der weitere des Hrn. Boos, der schweiz.
Gewerbeverein möge die Strafhausarbeitskonkurrenz überhaupt
in Berathung ziehen und diesbezügliches Material sammeln,
werden genehmigt.

Ebenso wird folgende Motion des Hrn. Eichhorn (Win-
terthur) dem Zentralvorstand zur Vernehmlassung überwiesen:

Der Zentralvorstand Möge die Frage der gewerblichen
Reorganisation, d. h. der systematischen Gliederung des Ge-
sammt-Verbandes, damit nicht eine Zersplitterung der Kräfte,
sondern bestmögliche Einigung eintritt, in der Richtung an
die Hand nehmen, daß orts-, resp, kreis- und kantonsweise
Fachorganisation angeordnet werden (z. B. der gesammten

Holzbranche, der Eisenbranche, der Lederbranche u. s. w.)
welche reine Fachfragen und ihre speziellen Interessen für
sich und in Verbindung mit gleichen Fachvereinen der gan-
zen Schweiz besprechen, während, zur Behandlung allge-
mein gewerblicher Fragen, Zweck und Ziele Delegirten-Ver-
sammlungen der verschiedenen Fachvereine jeweilen einbe-

rufen würden und zwar orts-, kreis- und kantonsweise und
eine schweizerische Delegirtenversammlung, die mit dem Zent-
ralvorstande an der Spitze der Gesammtorganisation steht.

Die Genehmigung des Protokolls der heutigen Delegirten-
Versammlung wird dem leitenden Ausschuß übertragen und

Punkt 1 Uhr die Versammlung unter Verdankung an die

Herren Delegirten geschlossen.

Genehmigt vom leitenden Ausschuß in der Sitzung vom
4. Juni.

Der Protokollführer:
Werner Krebs.

Holzbearbeitungsmaschinen.

Die eminenten Vortheile, die Holzbearbeitungsmaschinen
verschiedener Art den Handwerkern der Holzbranche bieten,
veranlassen mehr und mehr zu deren Verwendung in größern
und gut eingerichteten Werkstätten. Angesichts des Umstandes,

daß so manche Hülssmaschinen noch vom Auslande bezogen

werden, obschon es bei uns in der Schweiz mehrere Ma-
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fcßiuenfabriten gibt, tüelc^e gang borgüglihe £D2afcf)trtett 3m:

berfcßtebenartigften Holzbearbeitung fonftruiren unb aucf)

bureau? preigwürbig liefern, galten wir eg für unfere fßfticßt,
in biefem Vlatte folcße

Holgbearbeitunggma»
fcßiuen aug einheimi»
fcßen 9Jî:af(ûirtenioerï=

ftätten weiteren greifen
in Vilb unb Sßort nor
Singen gu führen.

Heute beginnen wir
mit ber Vorführung
einer Vanbfäge ntit
felbfttßätigent VSalgen»

gufüßrunggapparate
ang ber SJtafc^inenfabril
non 3oß. VSeber in
2Balb, 'Sit. 3ürih- SDÎtt

biefer SJlafcßiue laffen
ficî) quabratifcße §ölger
twn beliebiger Sänge
unb breite in biinne

Vretter, Seiften u. f. w.
fcßneiben. 3ßbeS tnini=

wen §ülgüerlufteg unb
ber geringen Sürtebtraft
Wegen Wirb fie alg eine

feßr leiftunggfäbigeunb
gwectentfprecßenbe SJta»

fcßine anberen Sßftemen
borgegogen unb erfeßt
fcßon an bieten Orten
Strenngatter, inbew fie
nebft oben erwähnten
Vortßeilen auch biefe an
Seiftun ggfäßigteit über»

trifft, ©inen wefent»
ließen VortßeiI bietet

biefe Vanbfäge auch in»

fofera, alg man Fretter
in beliebiger ®ic!e ab»

trennen unb bie Vrett»
bide nach jebem Schnitt
beliebig üeranbern îann.

®ie genau tonftruir»
ten Vanbroßen finb
äußerft folib gelagert',
mit Staßtacßfen berfe»

hen. SDie'untere Stolle

in brei ©rößen geliefert, nämlich mit Stoßen üott
70 cm. SDurcßm., 40 cm. Shuittßöße, 70 cm. Sluglabung,

Vanbfäge.

80 „ „
100 cm. Stacßm., 60
cm. Schnitthöhe, 100
cm. Sluglabung, bie
Heinere ohne SBalgen»

guführung.
SDiefe Vanbfägen

werben audi mit einer

3irMarfäge oerbnnben

geliefert, gnm fÇratfen,
SMßen, Salden unb
Slbplatten eingerichtet.
2für epatte unb folibe
Singführung, fowie für
Dolle Seiftunggfäßigteit
wirb ©arantie geleiftet.

llcöcr bie IBearki»
tmtg be§ ©ujjjtaïjlê

su äßerfpgcn.
3'ür eine SBerfftatt,

in Welcher SJletaße ber»

arbeitet werben, ift eg

bon großer SBicßtigteit
baß auch 8uü§ SSert»

geugborßanben ift. 2©iE

man fich felbft eingnteg
SBerfgeug anfertigen,
fo ift eg in erfter Sinie
npthwenbig, baß man
fich einen guten Stahl
anjehafft unb benfelben

genau nach ber bem

Stahle borgeßhriebenen
SBeife »erarbeitet. ®ut
ift eg, wenn man ben

Stahl immer nur bon
einem Sfßerfe begieht,
weil man bann benfei»
ben ant heften Hennen

lernt. §at man einen

wirtlich guten Stahl
begogeit unb wirb bei
ber Verarbeitung beg»

felben nicht bie größte
Sorgfalt berwenbet, fo

ift ohne Speichen, mit boller, blant gebrebter SBanb auggeftattet,
baß nießt etwa burch bag Hineinfaßen einegHolgftücfegein Vruh
ftattfinben Hann. ®ie obere Stoße ift burchbroeßen, feitlich
gebreht unb mit berfteßbarem, in Stoßen laufenbem Schlitten
berfehen, fo baß nie ein gefttleben borfommen tann unb
auch tün Schmieren notßwenbig ift. ®ie Spannung beg

Vlatteg gefchießt mittel ft Schraube unb wirb burch etue gut
angebrachte fjeber regulirt.

$er SBalgenguführunggapparat unb ber Stnfcßlag finb
mit einigen Schrauben auf ben SCifcß angebracht unb mit
Seidftigteit unb feßr fchneß wegguneßmen, fo baß bie SCifcß'

fläche in türgefter^eit Wieber gum Schreiben anberer@egenftänbe
frei ift. Oer Slnfcßlag ift gwettßeilig unb babureß gum gapfen»
fcßlißen feßr praltifch eingerichtet. Sie Vanbfäge ift überbieg
mit feßief fteßbarem f£ifh berfeßen, fowie mit guten Vlatt»
füßrungen, einer Vremfe gum feßneßen Slnßalten unb Slö»

fteßen. Solcße Vanbfägen Werben bei gleicher gonftruftion

ift bie gange Slrbeit nmfonft geWefen ober man ergielt ein

SBerfgeug bon feßr geringem Sßertße, wag bei SBertgeugen,

weihe feßr biete Slrbeit erforbern, biete unnötßige Soften
berurfaht.

Vor aßen Singen ift eg nötßig, baß man nur einen

feßr gefeßieften Slrbeiter mit ber Slnfertignng ber SBertgeuge
betraut. Shloffer», ®reß» unb Hobelmeißel foßen immer nur
bon einem Slrbeiter gureeßt gemäht werben. 3u bielen 28ert»

ftätten ift eg ©ebraitcß, baß jeber Slrbeiter biefelben gureht
maht; eg Wirb babureß eine Sliaffe 3üt gebrauht unb gwei»
teng feßr biet Staßl berborben. SDag Slnwärmen beg Staßleg
foß nientalg in frifeßer goßle gefheßen, weil biefelben Scßwe»

fei enthalten; ber Scßwefel gießt in erwärmten Staßl ein,
Woburh berfelbe Stiffe beïontmt unb brühig wirb. Slugge»
brannte Shmiebefoßlen, ©oats unb Holgtoßlen foß man nur
bagu berwenben. Veirn Scßmieben beg Staßleg foß man
möglihft bag Stauben begfelben berßüten unb immer Staßl
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schinenfabriken gibt, welche ganz vorzügliche Maschinen zur
verschiedenartigsten Holzbearbeitung konstruiren und auch

durchaus preiswürdig liefern, halten wir es für unsere Pflicht,
in diesem Blatte solche

Holzbearbeitungsma-
schüren aus einheimi-
scheu Maschinenwerk-
statten weiteren Kreisen
in Bild und Wort vor
Augen zu führen.

Heute beginnen wir
mit der Vorführung
einer Bandsäge mit
selbstthätigem Walzen-

zuführungsapparate
aus der Maschinenfabrik
von Joh. Weber in
Wald, M. Zürich. Mit
dieser Maschine lassen

sich quadratische Hölzer
von beliebiger Länge
und Breite in dünne

Bretter, Leisten u. s. w.
schneiden. Ihres mini-
men Holzverlustes und
der geringen Triebkraft
wegen wird sie als eine

sehr leistungsfähige und
zweckentsprechende Ma-
schine anderen Systemen
vorgezogen und ersetzt

schon an vielen Orten
Trenngatter, indem sie

nebst oben erwähnten
Vortheilen auch diese an
Leistun gs fäh igkeit üb er-

trifft. Einen wesent-
lichen Vortheil bietet
diese Bandsäge auch in-
sofern, als man Bretter
in beliebiger Dicke ab-
trennen und die Brett-
dicke nach jedem Schnitt
beliebig verändern kann.

Die genau konstruir-
ten Baudrollen sind

äußerst solid gelagert,
mit Stahlachsen Verse-

hen. Die untere Rolle

in drei Größen geliefert, nämlich mit Rollen von
70 «in. Durchm., 40 «in. Schnitthöhe, 70 «im. Ausladung,

Bandsäge.

80 „ „
100 «im. Durchm., 60
«im. Schnitthöhe, 100
«im. Ausladung, die
kleinere ohne Walzen-
Zuführung.

Diese Bandsägen
werden auch mit einer

Zirkularsäge verbunden

geliefert, zum Fraisen,
Ruthen, Falzen und
Abplatten eingerichtet.
Für exakte und solide
Ausführung, sowie für
volle Leistungsfähigkeit
wird Garantie geleistet.

Ueber die Bearbei-
tung des Gußstahls

zu Werkzeugen.

Für eine Werkstatt,
in welcher Metalle ver-
arbeitet werden, ist es

von großer Wichtigkeit
daß auch gutes Werk-
zeug vorhanden ist. Will
mau sich selbst ein gutes
Werkzeug anfertigen,
so ist es in erster Linie
nothwendig, daß man
sich einen guten Stahl
anschafft und denselben

genau nach der dem

Stahle vorgeschriebenen
Weise verarbeitet. Gut
ist es, wenn man den

Stahl immer nur von
einem Werke bezieht,
weil man dann deusel-
beu am besten kennen

lernt. Hat man einen

wirklich guten Stahl
bezogen und wird bei
der Verarbeitung des-

selben nicht die größte
Sorgfalt verwendet, so

ist ohne Speichen, mit voller, blank gedrehter Wand ausgestattet,
daß nicht etwa durch das Hineinfallen eines Holzstückes ein Bruch
stattfinden kann. Die obere Rolle ist durchbrochen, seitlich
gedreht und mit verstellbarem, in Rollen laufendem Schlitten
versehen, so daß nie ein Festkleben vorkommen kann und
auch kein Schmieren nothwendig ist. Die Spannung des

Blattes geschieht mittelst Schraube und wird durch eine gut
angebrachte Feder regulin.

Der Walzenzuführungsapparat und der Anschlag sind
mit einigen Schrauben auf den Tisch angebracht und mit
Leichtigkeit und sehr schnell wegzunehmen, so daß die Tisch-
fläche in kürzesterZeit wieder zum Schneiden anderer Gegenstände

frei ist. Der Anschlag ist zweitheilig und dadurch zum Zapfen-
schlitzen sehr praktisch eingerichtet. Die Bandsäge ist überdies
mit schief stellbarem Tisch versehen, sowie mit guten Blatt-
führungen, einer Bremse zum schnellen Anhalten und Ab-
stellen. Solche Bandsägen werden bei gleicher Konstruktion

ist die ganze Arbeit umsonst gewesen oder man erzielt ein

Werkzeug von sehr geringem Werthe, was bei Werkzeugen,
welche sehr viele Arbeit erfordern, viele unnöthige Kosten
verursacht.

Vor allen Dingen fit es nöthig, daß man nur einen

sehr geschickten Arbeiter mit der Anfertigung der Werkzeuge
betraut. Schlosser-, Dreh- und Hobelmeißel sollen immer nur
von einem Arbeiter zurecht gemacht werden. In vielen Werk-
statten ist es Gebranch, daß jeder Arbeiter dieselben zurecht

macht; es wird dadurch eine Masse Zeit gebraucht und zwei-
tens sehr viel Stahl verdorben. Das Anwärmen des Stahles
soll niemals in frischer Kohle geschehen, weil dieselben Schwe-
fel enthalten; der Schwefel zieht in erwärmten Stahl ein,
wodurch derselbe Risse bekommt und brüchig wird. Ausge-
brannte Schmiedekohlen, Coaks und Holzkohlen soll man nur
dazu verwenden. Beim Schmieden des Stahles soll man
möglichst das Stauchen desselben verhüten und immer Stahl
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